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(54) TRAGKONSTRUKTION IN BRANDSCHUTZAUSFÜHRUNG

(57) Eine Tragkonstruktion (1) in Brandschutzaus-
führung, insbesondere Pfosten-Riegel-Konstruktion,
umfasst mindestens einen Pfosten (2), an dem mindes-
tens ein Riegel (3) fixiert ist, einen Einschiebling (8) und
eine Brandschutzplatte (11, 12), wobei der mindestens
eine Pfosten (2) über einen Träger (5) an einer Decke
(4) eines Gebäudes gehalten ist und der Einschiebling
(8) in einer Hohlkammer des Pfostens (2) eingefügt ist,
wobei die Brandschutzplatte (11, 12) über Befestigungs-
mittel (10, 13, 14, 15) an dem Einschiebling (8) fixiert ist,
die eine Öffnung in der Wand des Pfostens (2) durch-
greifen. Dadurch kann die Brandschutzplatte (11, 12) sta-
bil an der Decke des Gebäudes auch im Brandfall gehal-
ten werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Tragkonstruktion in Brandschutzausführung bei Fenster, Türen und
Fassaden, insbesondere Pfosten-Riegel-Konstruktionen wie auch Elementfassadenkonstruktionen, mit mindestens ei-
nem Pfosten, an dem mindestens ein Riegel fixiert ist, einem Einschiebling und einer Brandschutzplatte, wobei der
mindestens eine Pfosten über einen Träger an einer Decke eines Gebäudes gehalten ist und der Einschiebling in einer
Hohlkammer des Pfostens eingefügt ist.
[0002] Die DE 10 2016 006 683 offenbart ein Tragwerksystem als Pfosten-Riegel-Konstruktion, bei der Kühlmaterial
in den Pfosten oder Riegeln angeordnet wird, um im Brandfall die Profile zu kühlen und somit die Standzeit zu erhöhen.
Dieses Kühlmaterial kann über einen bestimmten Zeitraum Wasser abgeben und die Standzeit geringfügig erhöhen,
allerdings kann nach dem Verdampfen des Wassers die Tragstruktur aus Pfosten und Riegeln, die meist aus Aluminium
hergestellt ist, abschmelzen. Dies führt dazu, dass die Verkleidung sich von der Tragstruktur löst und herabfallen kann.
Der Brand kann somit schneller in dem Gebäude durchdringen und zu hohen Schäden führen.
[0003] Die Einfügung von Brandschutzelementen ist zudem auch aus der DE 100 03 953 A1 bekannt.
[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Tragkonstruktion in Brandschutzausführung zu schaffen,
die im Brandfall eine längere Fixierung von Brandschutzplatten gewährleistet.
[0005] Diese Aufgabe wird mit einer Tragkonstruktion mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.
[0006] Erfindungsgemäß ist an einem Pfosten der Tragkonstruktion ein Einschiebling in eine Hohlkammer eingefügt,
wobei eine Brandschutzplatte über Befestigungsmittel an dem Einschiebling fixiert ist, die eine Öffnung in der Wand des
Pfostens durchgreift. Dadurch kann eine mechanische Lastabtragung im Brandfall über den Einschiebling erfolgen, der
aus einem anderen Material hergestellt ist als der Pfosten. Wenn der Pfosten im Brandfall weich wird und schmilzt, kann
über den Einschiebling eine sichere Fixierung der Brandschutzplatte gewährleistet werden.
[0007] Als Branschutzmaterialien für die Brandschutzplatte können Materialien eingesetzt werden, die nach der DIN
4102 / DIN EN 13501 in der aktuellen Fassung als nicht brennbar mit A1 oder A2 einklassifiziert sind.
[0008] Vorzugsweise ist der Einschiebling an dem Träger gehalten, der an einer Decke eines Gebäudes fixiert ist.
Der Träger kann beispielsweise als Stahlkonsole ausgebildet sein, der sowohl den Pfosten als auch den Einschiebling
hält. Der Einschiebling kann mindestens eine Öffnung aufweisen, beispielsweise ein Langloch, das sich parallel zur
Längsrichtung des Einschieblings erstreckt, die von mindestens einem Befestigungsbolzen durchgriffen ist, der an dem
Träger fixiert ist. Dadurch kann eine sichere Fixierung des Einschieblings an dem Träger gewährleistet werden, wobei
über eine Bewegbarkeit in Längsrichtung des Einschieblings Wärmespannungen ausgeglichen werden können.
[0009] In einer bevorzugten Ausgestaltung fixieren die Befestigungsmittel die Brandschutzplatte gleichzeitig an dem
Pfosten und dem Einschiebling. Dadurch kann die Anzahl der Befestigungsmittel reduziert werden.
[0010] Die Befestigungsmittel können ferner eine Seitenwand des Pfostens durchgreifen und die Brandschutzplatte
zwischen zwei Pfosten anordnen. Als Befestigungsmittel können Befestigungsbolzen, Schrauben, Haken und/oder eine
Agraffenhalterung vorgesehen sein. Die Befestigungsmittel können dabei aus Stahl hergestellt sein, um auch im Brandfall
eine sichere Fixierung der Brandschutzplatte zu gewährleisten.
[0011] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist der Einschiebling so angeordnet, dass er über einen Pfosten in Längs-
richtung hervorsteht und der hervorstehende Teil des Einschieblings in einen zweiten Pfosten eingeschoben ist. Dadurch
können zwei Pfosten fluchtend angeordnet werden und über den Einschiebling fixiert sein.
[0012] Der Einschiebling ist vorzugsweise als Stahlprofil gebildet, wahlweise als Vollprofil oder Hohlprofil. Dabei muss
der Einschiebling nicht eine Hohlkammer des Pfostens vollständig ausfüllen, sondern kann auch nur einen Teil der
Hohlkammer belegen. Ein weiterer Teil der Hohlkammer kann wahlweise leer bleiben oder mit Brandschutzmaterial
gefüllt sein, insbesondere Kühlmaterial, bei dem Wasser gebunden ist, das im Brandfall verdampft. Ein solches Kühl-
material, beispielsweise Gipsplatten, kann sowohl in dem Pfosten als auch an der Außenseite angebracht sein.
[0013] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen
näher erläutert. Es zeigen:

Figuren 1A und 1B zwei Ansichten einer erfindungsgemäßen Tragkonstruktion bei der Montage;

Figuren 2A und 2C drei Ansichten der Tragkonstruktion der Figur 1 nach der Montage und teilweise im Schnitt;

Figuren 3A und 3B zwei Ansichten von zwei Pfosten der Tragkonstruktion bei der Montage, und

Figuren 4A und 4B zwei Ansichten eines Einschieblings mit Brandschutzmaterial.

[0014] Eine Tragkonstruktion 1 umfasst eine Vielzahl von vertikalen Pfosten 2, an denen einer oder mehrere Riegel
3 fixiert sind, wobei die Pfosten 2 und Riegel 3 als Pfosten-Riegel-Konstruktion ausgebildet sein können, aber auch zu
einem Rahmen einer Elementfassade zusammengesetzt werden können. Die Tragkonstruktion 1 kann auch für Fenster,
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Türen und Fassaden eingesetzt werden.
[0015] Die Pfosten 2 und Riegel 3 bestehen vorzugsweise aus Leichtmetall, insbesondere Aluminium, und werden
an einer Gebäudeöffnung fixiert. Hierfür ist an einer Decke 4 eines Gebäudes ein Träger 5 vorgesehen, der über
Befestigungsbolzen 6 fest an der Decke 4 fixiert ist. Der Träger 5 ist dabei winkelförmig oder T-förmig ausgebildet und
umfasst ein von der Decke 4 hervorstehendes Schwert, an dem ein Einschiebling 8 in Form eines Stahlprofils fixiert ist.
Ferner kann an dem Träger 5 auch ein Pfosten 2 fixiert sein.
[0016] In Figur 1A ist in den Pfosten 2 ein Einschiebling 8 teilweise eingefügt, wobei der Einschiebling 8 als Stahlprofil
ausgebildet ist und über Befestigungsbolzen 7 mit dem Träger 5 verbunden ist. Der Einschiebling 8 ist über Befesti-
gungsmittel 9, beispielsweise Befestigungsbolzen, mit dem Pfosten 2 verbunden. Ferner sind an dem Einschiebling 8
schematisch dargestellte Befestigungsmittel 10 gezeigt, die eine dargestellte Brandschutzplatte mit dem Einschiebling
8 verbinden, wobei die Befestigungsmittel 10 sowohl den Pfosten 2 als auch die Brandschutzplatte an dem Einschiebling
8 fixieren.
[0017] Wie aus Figur 1B ersichtlich ist, besitzt der Pfosten 2 auf der von der Decke 4 abgewandten Seite zwei Nuten
21 zum Einfügen von Dichtungsprofilen sowie eine mittige Schraubnut 22 zur Fixierung einer Andruckleiste.
[0018] In den Figuren 2A bis 2C ist die Tragkonstruktion 1 im Bereich der Decke 4 in verschiedenen Schnittansichten
gezeigt. An dem Schwert des Trägers 5 sind zwei Befestigungsbolzen 7 gezeigt, die Öffnungen 70 in Form von Lang-
löchern an dem Einschiebling 8 durchgreifen. Die Langlöcher erstrecken sich dabei parallel zur Längsrichtung des
Einschieblings 8 und ermöglichen somit eine gewisse Bewegung des Einschieblings 8, um Wärmespannungen auszu-
gleichen, aber sorgen dennoch für eine sichere Fixierung des Einschieblings 8 an dem Träger 5. Der Einschiebling 8
ist in eine Hohlkammer des Pfostens 2 eingeschoben und ist dort über Befestigungsmittel mit einer Brandschutzplatte
verbunden, die einen inneren Teil 11 und einen äußeren Teil 12 umfasst. Der äußere Teil 12, also die äußere Brand-
schutzplatte, ist plattenförmig ausgebildet und kann beispielsweise Blech oder Glas umfassen und bildet die äußere
sichtbare Oberfläche einer Fassade. Auf der Innenseite ist ein Teil 11 der Brandschutzplatte angeordnet, beispielsweise
in Form einer Stahlkassette, die den inneren Abschluss der Brandschutzplatte bildet.
[0019] Der äußere Teil 12 ist über einen Winkel 15 an dem Einschiebling 8 gehalten. Hierfür ist der Winkel 15 mit dem
äußeren Teil 12 verbunden, und an dem nach innen ragenden Steg 13 ist eine Agraffenhalterung ausgebildet, also ein
Steg, der auf einem Tragbolzen 14 aufliegt. Der Tragbolzen 14 ist an dem Einschiebling 8 fixiert. Dadurch kann im
Brandfall, wenn der Pfosten 2 und der Riegel 3 weich werden oder schmelzen, eine Fixierung des äußeren Teils 12 der
Brandschutzplatte über den Winkel 15 erfolgen, der auf dem Tragbolzen 14 abgestützt ist, und der Tragbolzen 14 kann
die Gewichtskräfte über den Einschiebling 8 auf den Träger 5 einleiten. Dadurch wird ein Herabfallen des äußeren Teils
12 und somit auch des inneren Teils 11 der Brandschutzplatte verhindert.
[0020] Der äußere Teil 12 der Brandschutzplatte ist in der dargestellten Einbausituation an den Pfosten 2 und Riegeln
3 gehalten, wobei an der Außenseite Abdeck- und Andruckleisten 16 vorgesehen sind, die den plattenförmigen äußeren
Teil 12 gegen Dichtungen an den Pfosten 2 und Riegeln 3 drücken. Sollte die mechanische Fixierung über die Abdeck-
und Andruckleisten 16 im Brandfall versagen, so kann der äußere Teil 12 dennoch nicht herabfallen und die Gebäude-
öffnung freigeben, da über die Befestigungsmittel mit der Agraffenhalterung mit dem Steg 13, dem Tragbolzen 14 und
dem Einschiebling 8 eine Fixierung an dem Träger 5 gewährleistet wird, der an der Decke 4 angeordnet ist. Die Befes-
tigungsmittel und der Träger 5 sind vorzugsweise aus Stahl hergestellt, der erst bei mehr als 1.500 °C schmilzt. Die
Profile des Pfostens 2 und der Riegel 3 können aus einem anderen Material, beispielsweise aus Aluminium, dargestellt
sein.
[0021] Der innere Teil 11 der Brandschutzplatte kann als Stahlkassette ausgebildet sein, beispielsweise gefüllt mit
Isoliermaterial.
[0022] In den Figuren 3A und 3B sind zwei Pfosten 2 gezeigt, die über den Einschiebling 8 miteinander verbunden
werden. Der Einschiebling 8 steht über den unteren Pfosten 2 hervor und kann daher in eine Hohlkammer des oberen
Pfostens 2 eingefügt werden, so dass die beiden Pfosten 2 in der montierten Position fluchtend angeordnet sind. In
jedem Pfosten 2 sind Formkörper aus kühlendem Brandschutzmaterial 20 eingefügt, insbesondere ein Material, das
Wasser in physikalischer und/oder chemischer Form bindet, beispielsweise in Form von Kristallwasser, damit dieses
dann im Brandfall kühlen und verdampfen kann. Das Brandschutzmaterial 20 ist in dem Bereich benachbart zu dem
Einschiebling 8 in Längsrichtung in den Pfosten 2 eingefügt.
[0023] In den Figuren 4A und 4B ist der Einschiebling 8 gezeigt, der zwei nicht gezeigte Pfosten 2 miteinander verbindet.
Auch um den Einschiebling 8 können Formkörper 30 aus Brandschutzmaterial vorgesehen werden, um auch den Bereich
um den Einschiebling 8 im Brandfall zu kühlen.
[0024] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind diverse Befestigungsmittel gezeigt, um eine Brandschutzplatte
über die Einschieblinge 8 an dem Träger 5 zu fixieren. Die Art der Befestigungsmittel kann vom Fachmann frei gewählt
werden, und es müssen nicht die dargestellten Befestigungsmittel eingesetzt werden. Als Befestigungsmittel können
Befestigungsbolzen, Haken, Winkel, Schrauben und andere Befestigungselemente eingesetzt werden, die vorzugsweise
aus Stahl hergestellt sind und somit im Brandfall lange Zeit eine sichere Fixierung der Brandschutzplatten gewährleisten.
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Bezugszeichenliste

[0025]

1 Tragkonstruktion
2 Pfosten
3 Riegel
4 Decke
5 Träger
6 Befestigungsbolzen
7 Befestigungsbolzen
8 Einschiebling
9 Befestigungsmittel
10 Befestigungsmittel
11 innerer Teil
12 äußerer Teil
13 Steg
14 Tragbolzen
15 Winkel
16 Abdeck- und Andruckleiste
20 Brandschutzmaterial
21 Nut
22 Schraubnut
30 Formkörper
70 Öffnung

Patentansprüche

1. Tragkonstruktion (1) in Brandschutzausführung, insbesondere Pfosten-Riegel-Konstruktion, mit mindestens einem
Pfosten (2), an dem mindestens ein Riegel (3) fixiert ist, einem Einschiebling (8) und einer Brandschutzplatte (11,
12), wobei der mindestens eine Pfosten (2) über einen Träger (5) an einer Decke (4) eines Gebäudes gehalten ist
und der Einschiebling (8) in einer Hohlkammer des Pfostens (2) eingefügt ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Brandschutzplatte (11, 12) über Befestigungsmittel (10, 13, 14, 15) an dem Einschiebling (8) fixiert ist, die eine
Öffnung in der Wand des Pfostens (2) durchgreifen.

2. Tragkonstruktion nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Einschiebling (8) an dem Träger (5) ge-
halten ist.

3. Tragkonstruktion nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Einschiebling (8) mindestens eine
Öffnung (70) ausgebildet ist, die von einem an dem Träger (5) fixierten Befestigungsbolzen (7) durchgriffen ist.

4. Tragkonstruktion nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungs-
mittel (10, 13, 14, 15) die Brandschutzplatte (11, 12) gleichzeitig an dem Pfosten (2) und dem Einschiebling (8)
fixieren.

5. Tragkonstruktion nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungs-
mittel (14) eine Seitenwand des Pfostens (2) durchgreifen und die Brandschutzplatte (11, 12) zwischen zwei Pfosten
(2) und/oder vor der durch die zwei Pfosten (2) gebildeten Ebene angeordnet ist.

6. Tragkonstruktion nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Einschiebling
(8) zwei fluchtend angeordnete Pfosten (2) miteinander verbindet.

7. Tragkonstruktion nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Einschiebling
(8) als Stahlprofil ausgebildet ist.

8. Tragkonstruktion nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (5) und
die Befestigungsmittel (10, 13, 14, 15) aus Stahl hergestellt sind.
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9. Tragkonstruktion nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungs-
mittel (10, 13, 14, 15) eine Agraffenhalterung umfassen.

10. Tragkonstruktion nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens
eine Pfosten (2) mit Brandschutzmaterial (20, 30) gefüllt und/oder ummantelt ist.

11. Tragkonstruktion nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Brandschutz-
platte (11, 12) eine Stahlkassette umfasst, die zwischen zwei Pfosten (2) fixiert ist.
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